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	Unterbezirk Ruhr-Mitte



Vereinbarung
zur Beschäftigung im Projekt „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung- Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)“ der Jobcenter/Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten 

Zwischen
bobeq GmbH –die Gesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt-
			Schulstr. 16
			44866 Bochum

Ansprechpartner/ innen beim Träger: 
Geschäftsführer: 		Herr Marc Schaaf
Maßnahmebetreuer*in : 	………………………
Standort:			………………………

- im nachfolgenden Träger genannt –
und

Herrn/Frau:		………………………………………….
geboren am:		………………………………………….
wohnhaft:		………………………………………….
Kundennummer:	………………………………………….

						- im nachfolgenden Beschäftigte/r genannt -
wird folgende Vereinbarung geschlossen:
Zweck
(1)
Ziel der angebotenen Arbeitsgelegenheit ist eine sinnstiftende strukturierte Tätigkeit, die die persönliche Lebenslage der beschäftigten Person und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördert.
(2)
Die Beschäftigungsstelle stellt die persönlichen und sachlichen Gegebenheiten in ihrer Einrichtung zur Erreichung dieses Zieles im Rahmen ihres caritativen Auftrages zur Verfügung. 
(3)
Die beschäftigte Person stellt ihre Arbeitskraft nach ihren Möglichkeiten zur Verfügung und nimmt auf diese Weise am gemeinnützigen Auftrag der Einrichtung teil. Sie setzt hierfür ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten nach Kräften ein und nutzt die angebotenen Möglichkeiten, sich weiter zu qualifizieren.

(4)
Dieser Vertrag begründet kein Arbeitsverhältnis (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Die beschäftigte Person ist als SGB II-Leistungsempfänger*in in der Sozialversicherung pflichtversichert.

§ 1
Beginn und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses
Die/der Beschäftigte wird ab dem …….. bis zum ……. in der Maßnahme ……………………………….  beschäftigt. Grundlage der Befristung ist eine einzelfallbezogene Förderung der Agentur für Arbeit zur Schaffung einer Arbeitsgelegenheit.

§ 2
Einsatzort und Tätigkeit
Die/der Beschäftigte wird in den …………………………………………………. eingesetzt. Einsatzort ist ……………………………………………. Ihr/ihm obliegt im Wesentlichen folgende Tätigkeit, wie auch bei der entsprechenden Bundesagentur für Arbeit beschrieben:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Jegliche Art der Annahme von Vermögensvorteilen ist untersagt.

§ 3
Beschäftigungszeit
Die regelmäßige wöchentliche Beschäftigungszeit beträgt ….. Stunden. Die zeitliche Lage der Beschäftigung richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen der Einsatzstelle bzw. des Trägers und obliegt dem Direktionsrecht des Trägers. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Beschäftigung wie folgt vorgesehen:

Montag bis Freitag 		nach den betrieblichen Erfordernissen
Samstag/Sonntag		                        	entfällt

§ 4
Finanzielle Leistungen
Die/Der Beschäftigte erhält jeweils 2,00 € pro geleistete Stunde. Darin enthalten sind auch die Fahrtkosten, die zur Erreichung des Arbeitsplatzes entstehen werden. Gezahlt werden lediglich die tatsächlich erbrachten Beschäftigungszeiten. Die Zahlungen erfolgen monatlich bis spätestens zum 5. Kalendertag des Folgemonats auf das nachfolgende Konto:



IBAN:		…………………….
Bankinstitut:	………………….…
SWIFT-BIC:	……………….……

Die Höhe der Entschädigung für Mehraufwendungen ergibt sich aus der Vereinbarung des Trägers mit der zuständigen SGB II- Behörde bzw. der Bundesagentur für Arbeit.

Durch die Teilnahme an der Maßnahme entstehen der/dem Teilnehmer*in keine Kosten für Lernmaterial.

§ 5
Leistung der Einsatzstelle
Die Mitarbeiter*innen der Einsatzstelle weisen die/den Beschäftigte/n in die Einsatzstelle und die auszuführende Tätigkeit ein. Sie vermitteln die erforderlichen Fachkenntnisse, um der/dem Beschäftigten in Einklang mit den praktischen Arbeiten einen möglichst umfassenden Einblick in die Tätigkeit bzw. das Berufsfeld zu gestatten.

§ 6
Leistungen des Trägers
Der Träger stellt eine/n sozialpädagogisch geschulten Ansprechpartner*in zur Verfügung. Diese/r unterstützt und vermittelt bei Anforderungen des Arbeitslebens, bei Fragestellungen zur Alltagsbewältigung und bei der Strukturierung der persönlichen Lebenssituation.

§ 7
Krankheit/sonstige Verhinderung
Jedes Fernbleiben ist unverzüglich der Einsatzstelle zu melden.

Im Falle einer Krankheit ist eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag erforderlich und zeitnah vorzulegen.

§ 8 
Urlaub
Für jeden vollen Kalendermonat der Beschäftigung wird ein unentgeltlicher Urlaubsanspruch in Höhe von zwei Tagen erworben, der während der Teilnahme an der Maßnahme beansprucht werden kann. Ein Anspruch auf die Gewährung von Urlaub entsteht erstmalig nach vierwöchiger Beschäftigungszeit. Es kann grundsätzlich nur Urlaub gewährt werden, für den bereits ein Anspruch erworben wurde. Bei Abbruch oder Beendigung entfällt der Urlaub.

§ 9
Datenweitergabe
Die/Der Beschäftigte stimmt der Weitergabe der für die Vermittlung in Arbeit erforderlichen Daten, auch an Dritte, zu.


§ 10
Betriebsordnung
Der/die Beschäftigte verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils gültigen Betriebsordnung.
Hinzu kommen die folgenden allgemeinen Regeln:

· Das Verlassen der Einsatzstelle während der Beschäftigungszeit ist ohne Genehmigung eines/einer Vorgesetzten nicht gestattet.
· Anweisungen der Vorgesetzten sind zu befolgen.
· Die Einnahme von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln während der Beschäftigungszeit ist verboten.
· Gegebenenfalls bestätigt die/der Beschäftigte den Erhalt von Werkzeugen oder anderen Arbeitsmitteln und ist dafür verantwortlich. Abhanden gekommene Arbeitsmittel sind zu ersetzen. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind die Arbeitsmittel zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.
· Bei mutwilliger oder grob fahrlässiger Beschädigung haftet die/der Beschäftigte.
· Die/der Beschäftigte verpflichtet sich, über sämtliche ihr/ihm bekannt gewordene betriebliche Umstände und Informationen sowie Betriebsgeheimnisse absolutes Stillschweigen zu wahren.
· Jegliche Art der Annahme von Vermögensvorteilen ist untersagt.

Für Schäden bei der Ausübung der Tätigkeit gilt das für Arbeitnehmer*innen maßgebliche Haftungsprivileg, vgl. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II.

§ 11
Beendigung der Beschäftigung
Das Beschäftigungsverhältnis endet nach Ablauf der Befristung. Eine Arbeitsaufnahme im ersten Arbeitsmarkt hat Vorrang und führt zur vorzeitigen und sofortigen Beendigung der Beschäftigung. Insofern steht der/dem Beschäftigten ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.

Unabhängig von der Befristung in Ziffer 1 dieser Vereinbarung endet das Beschäftigungsverhältnis jedenfalls und ohne, dass es einer Kündigung bedarf mit dem Wegfall der Förderung der Arbeitsgelegenheit durch die zuständige Behörde.
Das Recht der Kündigung aus wichtigem Grund bleibt im Übrigen unberührt.

§ 12
    Teilnahmebescheinigung
Die/ der Beschäftigte erhält zum Maßnahmeende eine aussagekräftige Teilnahmebescheinigung.


Ort, Datum							Ort, Datum


Träger								Beschäftigte/r
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